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12/A Antrag 

der Abg. F r 0 k s 0 h, S e h n e e b erg er, S pie 1 b Ü 0 h 

1 e r und Genossen, 

betreffend Abänderung und Ergänzung des Bundesgesetzes vom 28.Juli 1925, 

:BGB1.Nr.282 t über die :Bildung eines Wirtsohaftskörpers "Österreiohia ehe 

:Bundes for.ste It • 

....-..... -
Durohdas Bundesgesetz vom 28.Juli 1925, BGBl.Nr.282, üfer die Bil­

dung eines Wirtsohaftskörpers "Östereichiache 13undesforste" wurde eine 

Einriohtung gescha..ffen, die es .erm6gliohen soll, die versohiedenen Forste 

und Domänen (bundeseigene und die des Religionsfonds) besser zusammenzu­

fassen und ZU verwalten und bei der Verwertung der Foretprodukte und der· 

sonstigen Erträgnisse die Grundsätze kaufmännischer Betriebsführung zu 

beobaohten. 

Durch den § 5 des genannten Gesetzes wurde aber ~iebei für die Ange­

stellten und Arbeiter der Bundesforste eine v~llig neue, gegenfrUher 

schleohtere Situation gescha~en, die auch heute noch andauert. Es wurden 

nämlich zwar den damals nooh im Dienst befindliohen Arbeitern und Ange­

stellten ihre erworbenen Rechte belassen, diese aber den später aufgenom­

menen'Bediensteten verweigert, bezw. durften Neuaufna?men in ein prag­

matisches oder sonstiges ständiges Dienstverhältnis nicht mehr stattfinden. 

J,mi~ war a~h eine spätere Umwandlung eines nichtständigen Dienst!e~ 

pllt,Disaes. in ein ,!tändiges pr~tiso.q ausB'eschl.ossen. 

Dieser Zustand dauerte vorerst bis zur Annexion Österreichs durch 

das Deutsche Reioh. Infolge der hiebei stattgefundenen AufhDung des vor­

erwähnten Bundesgesetzes über die Bildung eines Wirtaehaftskörpers 

"Österreiohische 13undesforste" wurden vermi ttels Verordnung die betreffen­

den Vertragsangestellten in das österreichische Gehaltsgesetz als Beamte 

übergeleitet und dann in das reiohsdeutsche Beamtenverhältnis übergef'ührt. 

Naoh der Schaffung des Behörden-Überleitungsgesetzes, BGBl.Nr.94!19,;,Q.5, 

wurde der vor der Annexion Österreichs bestande Zustand wiederhergestellt, 

und die 1936 bis 1945 pragmatisierten Bediensteten wurden wieder in 

das Vertragsverhältnis zurüoküberführt. 

Es·besteht also wieder der Zustand des Jahres 1925 bei der Sohaffung 

des Wirtschaftskörpers "Österreichisohe 13undesforste", wobei die Ange­

stellten und Arbeiter näch privatreohtlichen Grundsätzen entlohnt werden 
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und die Verordnung der Bundesregierung vom 40 Okt ob er 1949. :BGB1.Nr. 256, 
das Dienet- und Besoldungsreoht der Vertragsangestellten der Österrei­

chischen Bundesforste regelt • 

. Die sohon lange erhobenen ]3es·~hwez,CLen der !rbei tex und Angestellten 

dieses Bundesbetriebes gehen nun ,keinesweg9 gegen d.ie Einriohtung des 

Wirtsohaftskörpere und die kaufmännische :Be"triebsf'tihrung, sie streben 

lediglioh an, 80 wie früheT wieder das Recht der Ständigmaohung bezw. 

der- Jragmatisiel"\1ng miti'ensionsanspruch erhalten zu können .• Sie verweisen 

hiebe! insbesondere auf den Umstand, dass der gegenwä.rtige Zustand sowohl 

für aie Bediensteten wie au.oh für den Bund nur finanz,ielle Naohteile ergibt. 

Duroh den vorlieg~nden Antrag soll den Bestrebungen der Eediensteten 
\ . 

der Bundeeforete insoweit Rechnung getragen werdens dass die Mögliöhkei t . 
gesohatfenwird, auch den nach 1925 einge'!ireten.en,bezw o damals nooh nioht 

im ständigen Dienstverhältnis gestandenen Ilediensteten dieselben Reohte 

zu geben, die.ihre Kollegen früher erreicht haben. Dies kann sm besten 

duroh die A;änderung und Ergänzung der' betreffenden Eestimmu~gende8 § 5 
des Bundesgesetzes über die Bildung eines Wirtsohaftskörpers "österrei-

\ 

ohi sohe Bundes forst elt geschehen. Hiebei bleibt die Vel'o rdnung der Bundes-

regieru.ng vom 4.0ktooer 1949 über das Dienst;.. und :ae~oldunssrecht eier 

Vertragaangestellten der Österreiohisohen Bundesforste unberührt, da si~ 

so wie das Vertragsbedienstetengeaetz 1948 die Vorstufe für die Ubernahme 

in den Stand der öffentlAoh-reohtlichenBediensteten bilden kann. 

In den anderen Bestimmungen des· Bundesgesetzes über die Bildung eines 

Wirtaohattskörpers "Österreiohisohe Bundesforsten tritt keine Änderung ein. 

Auf Grund vorstehender Ausführungen st ellen die Gefertigten Abge­

ordneten den naohstehenden 

A n t 'r a g , 

»er Nationalrat wolle ein Bundesgesetz, betreffend die Abänderung 

und Ergänzung des Bundesgesetzes vom 28~Juli 1925, BGBl.Nr.262, über 
\ . 

die Bildung eines Wirtsohaftskörpers nösterrei?hiSOhe Bundesforste, 

naoh dem bej;liegenden .Entwurf besohliesaen. 

-.... -.-... 

·'~ 
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die 

ßundesgesetz vom •••••••• ' 1953, betreffend/Abä.nderung Und Ergänzung 

des Bundesgesetzes vom 28.Juli 1925f BGB1.Nr.282, über. die Bildung eines 

Wirtschaftskörpers "österreichische Bundesforste lt • 

Der Nationalrat hat besohlossen, 

Artikel I. 

Das Bundesgesetz·vom 28.Juli 1925, BGB1.Nr.282, über die Bildung 

eines Wirtschaftskllrpers "Österreichis ehe Bundesforste tt wird in den naoh-
I , 

stehenden Bestimmungen abgeändert bezw~ ergänztl 

1. Der Abe. 2 eies § S erhält folgenden Wortlaut I 

U( 2) Das Dienstiferhältnis der im Dienste derUÖsterreiohischen 

BuIidesforste" neu aufzunehmenden Angestellten ist vorerst auf 

Grundlage der für private Unternehmungen gleicher Art geltenden 

gesetzlthen Vorsohriften naoh den Erfordernissen einBr streng 

wirtschaftliohen Betriebsführung zu regeln.'-

2. Der Abs.3 des § 5 erhält folgenden Wortlauts 

n( 3) Die in einem privatrechtliohen Dienstverhlltnis zu den 

ItÖsterreiohisohen Bundesforst entt stehenden Vertragsangestellten 

sind so wie bei anderen Bundesbetrieben naoh den für Bundesbeamte 

der allgemeinen Verwaitung geltenden Grundsätzen in das öffent­

lich-reohtliohe Dienstverhältnis zu übernehmen." 

3. Im Abs.4 des § S hat der letzte Satz wie folgt zu lauten. 

"Mit Wirksamkeit vom 1.Juli 1953 sind Neuaufnabmen in das ständige 

(immatrikulierte) Dienstverhältnis wieder vorzunehmen. 

4. Dem § 5 wird als neuer Abs.(S) angefügt. 

\(5) Für die unt.er Abs.3 genannten Vertragsangestellten und für 

aie unter Abs.4·letzter Satz genannten Foretarbeiter finden die 

Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6.Juli 1948,BGB1.Nr.177, 

sinngemäss Anwendung. 
ArtikelII. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem Tage der Kundmaohung in 

Wlrksamkeit. 

(2) Mit der Vollziehung ist der Generaldirektor der Österreichiscben 

~unde6forste im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler betraut • 

. -.-.-.... 
In formeller Hinsicht wird beantragt, den vorliegenden Gesetzentwurf 

unter Verzieht auf die erste Lesung dem Ausschuss für Land- und Forst­

wirtsohaft zuzuweisene 
-e-IJ .... ~o-
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